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Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 24.10.2012 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff:  Antrag der Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM zum Standort 

der Freiwilligen Feuerwehr Trotha 
  
 
Beschlussvorschlag:                                          
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, in die Planungen zum Standort des Neubaus 
der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Trotha die Schulleitung der Grundschule 
„Hans Christian Andersen“ einzubeziehen. 

2. Das Ergebnis ist dem Stadtrat bis zum November 2012 vorzulegen. Im Fall der 
Entscheidung für einen anderen Stantort ist der Stadtrat ebenfalls zu informieren. 

2. Da der geplante Neubau offensichtlich auf dem Sc hulgelände Seebener Straße 
79 erfolgen soll, ist unter Berücksichtigung der sc hulfachlichen Aspekte auf 
dem übrig bleibenden Schulgelände ein Ersatz für de n Wegfall der 
Kleinsportanlage (Kleinfeldfußball, Volleyball, Lau fbahn, Weitsprunggrube) zu 
schaffen. 

 
gez. Tom Wolter 
Fraktionsvorsitzender 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  V/2012/11081 
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PSP-Element/ Sachkonto: 1.11101.06/58110220 
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   NEUES FORUM 
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Begründung:                                                                                                                                    
 
Obwohl im Ausschuss für Ordnung und Umweltangelegenheiten keine konkrete Antwort zum 
Standort der neuen Wache der Freiwilligen Feuerwehr Trotha gegeben werden konnte, 
gehen wir davon aus, dass es Schulsportplatz ist. 
 
Schon bei der Veräußerung des ebenfalls zum ehemaligen Schulstandort des 
Trotha-Gymnasiums gehörenden Schulgebäudes in der Jupiterstraße wurde versäumt, in 
notwendiger Weise mit der Schulleitung zu kooperieren. 
 
Erst durch wiederholte Einwände der Schulelternvertretung wurde sich des Problems der 
dadurch wegfallenden Feuerwehrzufahrt des Schulgeländes angenommen. 
 
Bei Baumaßnahmen auf oder in unmittelbarer Nachbarschaft einer Bildungseinrichtung 
sollten grundsätzlich durch eine enge Zusammenarbeit im Vorfeld auch die Interessen der 
betroffenen Einrichtung Beachtung finden. 
 
 
 


